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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.2009

Norm

KMG §5

1. KMG § 5 heute

2. KMG § 5 gültig ab 30.06.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 72/2011

3. KMG § 5 gültig von 01.07.2001 bis 29.06.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 57/2001

4. KMG § 5 gültig von 01.01.1978 bis 30.06.2001

Rechtssatz

Zweck des Rücktrittsrechts nach § 5 KMG, das jenem nach § 3 KSchG nachgebildet wurde, ist der Schutz des Anlegers,

der Verbraucher ist. Es dient der Absicherung der Erbringung der notwendigen Information für die Kaufentscheidung

ihm gegenüber. Damit soll aber indirekt auch die Informations- und Prospektp?icht des Anbieters nach dem KMG

gesichert werden.Zweck des Rücktrittsrechts nach Paragraph 5, KMG, das jenem nach Paragraph 3, KSchG

nachgebildet wurde, ist der Schutz des Anlegers, der Verbraucher ist. Es dient der Absicherung der Erbringung der

notwendigen Information für die Kaufentscheidung ihm gegenüber. Damit soll aber indirekt auch die Informations-

und Prospektpflicht des Anbieters nach dem KMG gesichert werden.
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